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Wirtschaft | Zahl der Patentanmeldungen im Wallis nimmt leicht zu

Von der Idee 
zur geschützten Erfindung

OBERWALLIS | Patente spie-
len in manchen Wirt-
schaftszweigen eine
wichtige Rolle. Wie gross
ist ihre Bedeutung im
Wallis?

DANIEL THELER

Selbst etwas erfinden, wovon
die Menschen profitieren: für
viele ein Ziel, ein Traum. Neh-
men wir im Folgenden daher
an, Sie möchten dem Wallis mit
einer ganz besonderen Idee ei-
nen Dienst erweisen: Etwa ei-
nen Wirkstoff, der, auf eine
Grasfläche geträufelt, aus die-
ser sofort Schnee werden lässt.
In Zeiten von Klimawandel und
Schneemangel definitiv paten-
tierwürdig, oder? Der WB ver-
rät Ihnen, wie Sie vorgehen
müssen, damit Ihnen Ihre
glanzvolle Idee niemand unge-
straft streitig macht und der
Rettung der tiefer gelegenen
Skigebiete nichts mehr im Weg
steht. 

Wichtige Partner
Vorweg sei gesagt: Der Prozess
hinter einer Patentierung ist
nicht selten lang und schwie-
rig. Eine Möglichkeit ist es, sich
mit der Hochschule für In -
genieurwissenschaften in Sit-
ten zusammenzusetzen. In den
Bereichen Life Technologies
und Systemtechnik werden
dort jährlich über 300 Projekte
bearbeitet. Mehrheitlich For-
schungs- und Entwicklungsauf-
träge, die in Zusammenarbeit

mit der Industrie umgesetzt
werden. Ein wichtiger Partner
der HES-SO ist die Cimark AG.
Sie fungiert als Bindeglied zwi-
schen der Hochschule und den
Unternehmen. 

Befassen wir uns doch
kurz mit einem realen Bei-
spiel: Aktuell sind klinische
Tests für eine Substanz im
Gange, für die ein Patent an -
gemeldet wurde. Es handelt
sich dabei um ein Präparat,
 welches den RS-Virus, das für
Atemwegserkran kungen ver-
antwortlich ist, bekämpfen
soll. Insgesamt vier Jahre lang
wurde zusammen mit in- und
ausländischen  Partnern an der
Substanz gearbeitet, bis sie reif
für die klinischen Tests war. Ob
daraus jemals ein Medikament
entsteht sei ungewiss, sagt
 Sergio Schmid, Institutsleiter
des Bereichs Life Technologies
an der Hochschule für Inge-
nieurwissenschaften in Sitten:
«Die Erfolgschancen sind je-
weils sehr schwer abzuschät-
zen. Man muss wissen, dass
von 10000 Substanzen etwa
eine am Ende wirklich zu
einem Produkt weiterverarbei-
tet werden kann. Wir bewegen
uns hier also im Promille-Be-
reich.» Hier zeigt sich, wie ri -
sikoreich das Geschäft ist.
Denn bereits zu diesem Zeit-
punkt  fallen meist sehr hohe
Kosten für die Forschung  an
der Substanz an. 

Zurück zu Ihrem Wun-
dermittel: Sie wissen jetzt, an

wen Sie sich wenden können.
Doch wie geht es nun weiter?

Schutz oder Recht?
Sie müssen sich im Klaren sein,
was es mit dem Patentschutz
überhaupt auf sich hat und in-

wiefern Ihnen dieser nützt.
Hierfür ziehen wir Paul-André
Vogel, Direktor der Cimark AG,
zurate. Für ihn ist klar, dass der
Begriff Patentschutz nicht wirk-
lich passend ist: «An sich geht
es nicht um einen Schutz, son-
dern um ein Recht. Das Recht
nämlich, jemanden, der einem
sein geistiges Eigentum streitig
machen will, juristisch belan-
gen zu können.» Ein solches
Verfahren sei aber kostspielig:
«Ein erstinstanzlicher Ent-
scheid kann gut 100000 bis
200000 Franken kosten; da
überlegt man es sich zweimal,
ob man nicht besser eine
 aussergerichtliche Lösung an-
streben will», so Vogel weiter.
Positiv sei dabei höchstens, dass
man den wahren Wert eines
 Patents erst kenne, wenn man
es vor Gericht einmal erfolg-
reich verteidigt habe. Auch im
Oberwallis gebe es Unterneh-
men, die sich aktuell mit Pa-

tentstreitigkeiten auseinander-
setzen müssten, verrät Vogel. 

Nun, das hört sich jetzt
natürlich nicht sehr gut an.
Schliesslich wollen Sie mit der
Erfindung Geld verdienen und
es nicht für Rechtsstreitigkei-
ten ausgeben. Natürlich bietet
das Hinterlegen des Patents
aber auch Vorteile: So kann es
neben seiner Funktion als recht-
liche Handhabe gegen Nachah-
mer auch als Verhandlungs -
instrument dienen. In diesen
Fällen wird mit einem Interes-
senten aus der Industrie ein Li-
zenzvertrag abgeschlossen, der
die gewerbliche Nutzung des
Produktes regelt. Als Patentin-
haber erhalten Sie den verein-
barten Anteil am Umsatz. Die
Angst, jemand könnte sich an
Ihrer Erfindung bereichern, oh-
ne dass sie selbst davon profitie-
ren, fällt somit weg. Wie? Sie
wollen es trotzdem lieber selbst
durchziehen? Kein Problem. 

Langer Prozess
Sie haben Glück, dass Ihre Erfin-
dung eine absolute Bombe ist.
Denn wie Schmid weiss, schaf-
fen es nur wenige Erfindungen
bis zum Ende: «Insgesamt gibt
es bei uns etwa alle zwei bis drei
Jahre ein Projekt, das es bis zur
Patentierung schafft. Die meis-
ten scheiden bereits früher im
Prozess aus.» 

Der angesprochene Pro-
zess ist nicht ohne und umfasst
mehrere Schritte: Die Erfin-
dungsanmeldung ist dabei der
erste. Anschliessend folgen ein
Scouting, welches die Nützlich-
keit der Erfindung analysiert,
ein Screening punkto Machbar-
keit und die sogenannte Reife-
phase, in der schliesslich ein
Prototyp erstellt wird. Hier
kommt dann der externe Indus-
triepartner ins Spiel, der grosses
Interesse an Ihrer Erfindung
zeigt und sie erfolgreich ver-
markten möchte. 

Im Geschäftsbericht der
Stiftung für Innovation «The Ark»
werden für das Wallis im Jahr

2015 insgesamt 13 Erfindungen
aufgeführt. Seit 2004 sind es 131.
Es handelt sich dabei um gemein-
same Projekte zwischen For-
schungsinstituten und der Stif-
tung «The Ark». Bis zum Prototy-
pen schafften es von den 13 Erfin-
dungsanmeldungen im Jahr 2015
noch fünf; von den 131 seit 2004
noch deren 51. Lassen Sie sich da-
von aber bitte nicht entmutigen. 

Wie viele Patente insge-
samt im Wallis angemeldet wer-
den, ist schwer nachzuvollzie-
hen. Laut dem eidgenössischen
Institut für geistiges Eigentum
lässt sich aber beobachten, dass
die Zahl der Anmeldungen seit
dem Jahr 2010 leicht steigt. Im
Gegensatz zur restlichen Ro-
mandie hinkt das Wallis jedoch
etwas hinterher. 

Es ist aber nicht das An-
melden des Patentes an sich,
sondern der Prozess der Ent-
wicklung und des Testens der
damit einhergeht, welcher sich
über Jahre erstrecken kann. «Im
Bereich Life Sciences kann die-
ser Prozess gut und gerne 10 bis
15 Jahre dauern. In anderen Be-
reichen wie der Mechanik oder
Elektronik kann das Ganze in
drei bis vier Monaten durch
sein», erklärt Schmid.

Ein weiterer Bestandteil
innerhalb des Prozesses ist die
Literatur- und Patentrecherche.
Hierbei kann Ihnen ein Patent-
anwalt helfen. Er durchforstet
für Sie die Patentdatenbank um
zu verhindern, dass etwas ange-
meldet wird, das es bereits gibt.
«Zusammen mit den betreffen-
den Industriepartnern wird an-
schliessend eruiert, ob sich die
Weiterverfolgung des Projektes
lohnt», so Vogel. Da Ihre Erfin-
dung dermassen revolutionär
ist, ist die Recherche natürlich
bald einmal beendet. Sie wissen
nun, dass niemand ein ähnli-
ches Präparat angemeldet hat
und können weitermachen. 

Strategie und Taktik
An dieser Stelle sei darauf ver-
wiesen, dass das Anmelden ei-

nes Patentes nicht die einzige
Möglichkeit darstellt, eine Er-
findung zu schützen. Je nach Si-
tuation kann eine andere Stra-
tegie zielführender sein. So bie-
tet etwa die sogenannte defensi-
ve Publikation gewisse Vorteile.
Dabei werden die Ergebnisse
zwar publiziert, allerdings ver-
steckt, sodass man die Informa-
tionen praktisch nicht findet.
Sollte dann jemand dieselbe
Idee haben, können Sie ganz läs-
sig auf die versteckte Publikati-
on verweisen. Es ist auch mög-
lich, die Ergebnisse zu publizie-
ren, allerdings etwas lücken-
haft, sodass Sie als Erfinder
weiterhin einen Vorsprung ge-
genüber der Konkurrenz behal-
ten und Ihre Idee nicht einfach
plagiiert werden kann. Oder Sie
publizieren Ihre Forschungser-
gebnisse komplett öffentlich
und vollständig. Das führt zu-
mindest dazu, dass niemand
sonst ein Patent auf Ihre Idee
anmelden kann. Sie sehen
schon, es braucht neben Erfin-
dergeist viel taktisches Gespür
in diesem Prozess. 

Sie haben nun die freie
Wahl, für welche Möglichkeit
Sie sich entscheiden möchten.
Hauptsache, niemand kann Ih-
nen Ihre Erfindung ungeschol-
ten stehlen. Viel Erfolg! 

Erfindergeist. In den Labors der HES-SO in Sitten wird eifrig geforscht. Im Vordergrund steht dabei der Technologietransfer, weniger das Anmelden von Patenten. FOTO WB

Ein Patent ist ein Schutztitel, welcher für eine technische Erfin-
dung erteilt wird. Zu Erfindungen zählen Produkte, chemische
Verbindungen sowie Verfahren. Um patentierbar zu sein, muss
das Produkt neu, für eine Fachperson nicht naheliegend und ge-
werblich anwendbar sein. 

Der Schutz hält maximal 20 Jahre an. Während dieser Zeit ist
die gewerbliche Nutzung des Produktes allein dem Patentinha-
ber vorbehalten. Nach Ablauf dieser Frist verfällt dieser Status. 

Die Gebühr für die Patentanmeldung in der Schweiz beträgt 200
Franken. Dazu kommen 500 Franken für die Patentprüfung. An-
schliessend fallen sich stetig erhöhende Jahresgebühren an. 

Allgemeine Infos zum Patentwesen

«Bei uns gibt es
etwa alle zwei bis
drei Jahre ein
Projekt, das es
bis zur Paten -
tierung schafft»

Sergio Schmid, Institutleiter
Life Technologies, HES-SO  

Im Rahmen der Unternehmens-
steuerreform III sollen Entwick-
lung und Einsatz von Immaterial-
güterrechten durch Schweizer
Unternehmen gezielt gefördert
werden. 
Eine der ergriffenen Massnahmen
hierzu ist das Einrichten einer so-
genannten Patentbox je Kanton.
Geld, das sich in dieser Box befin-
det, ist für Forschung und Ent-
wicklung vorgesehen und wird pri-
vilegiert besteuert. 
Es ist dabei Pflicht, dass der For-
schungs- und Entwicklungsauf-
wand für ein Patent weitestge-
hend in der Schweiz anfällt, um
von der bevorzugten Besteue-
rung innerhalb der Patentbox pro-
fitieren zu können. 

DIE PATENTBOX (USR III)


